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Amtsblatt zur Laibacher Zeitung Nr. 155.
Mittwoch den 9. Juli 1873.

ft07-l) Nt. 4981.

Kundmachung.
Nachdem sich keine hinlängliche Zahl von

Bewerbern um die in den Militärbildungsanstal-
len höherer Kategorie sür das Schuljahr 1873/4
erledigten drei krainischen Staatsstiftungsplätze
gefunden hat, wird zufolge Erlasfes des hohen
k. k. Ministeriums für Landesvertheidigung vom
28. Jun i l . I . , Nr. 7958/1518—1 zu deren
Besetzung neuerdings der Concurs ausgeschrieben.

An Vorkenntnissen, welche die Aspiranten be-
sitzen müssen und durch cinc Aufnahmsprüfung
in der betreffenden Anstalt selbst zu erweisen haben,
werden erfordert, und zwar zum directen Antr i t te:

I . I n die k. k. m i l i t ä r - t e c h n i s c h e
Schule zu Weißk i rchen i n M ä h r e n , welche
mit einem dreijährigen Curse die Vorbildung sür
die technische Militärakademie und für die Artille-
rie-Cadetenschulen bezweckt, die gu t a b s o l -
v i e r t e v o l l s t ä n d i g e Unte ' r rea lschu le
oder das gu t a b s o l v i e r t e U n t e r - oder
R e a l g y m n a s i u m .

Der weiteren Ausbildung der Zöglinge in
der gedachten Anstalt ist der Lehrplan der Ober.
Realschulen zu Grunde gelegt.

Zöglinge, welche den dritten Jahrgang der
militär-technischen Schule mit Borzug absolviert
haben, übertreten nach ihrem Range und nach Maß-
gabe erledigter Plätze in die technische Mil i tär-
akademie, wogegen die übrigen Zöglinge als Un-
teroffiziere und Bormeister in die' Artilleriewaffc
eintreten.

Der Bcköstigungspauschalbetrag für Sti f t
llngc und Zahlzöglin'ge ist derzeit' mit jährlich
262 st. 50 kr. schgesetzt.

II. I n das k. t. M i l i t ä r c o l l e g i u m
zu S t . P u l t e n mit einem zweijährigen Curse,
als Borbcreitungsanstalt für die wiener neustädter
Militärakademie bestimmt, das gu t ab sol
v ie r te v i e r k l a s s i g e U n t e r - oder R e a l -
G y m n a s i u m , da der Lehrplan in diesem Col
legium jenem der 5. und 6. Gyumasialklassc nach-
gebildet ist.

Das Beköstiglmgspauschale beträgt sür diese!
Anstalt jährlich 551 f l . 25 kr ü. W.

III. I n die k. k. Militärakademie zu Wiener-
Neustadt mit vier Jahrgängen, jeder Jahrgang mit
Parallelabtheilung, d ie gut a b s o l v i e r t e
sechste K lasse e ines G y m n a s i u m s . '
n , ^ - I " die k. k. technische M i l i t ä r

l a d e m i e i n W i e n , gesondert in die Artilerie.
«nd Genie-Abtheilung, jede derselben mit vier Jähr-
i g e n , dre gut a b s o l v i e r t e v o l l s t ä n d i g e
O b e r r e a l s c h u l e .

Für beide Militärakademien ist ein Vekösti-
gungspauschale von jährlich 551 st. 25 kr. ö. W.
zu entrichten.

Die Lehrgegcnständc und der Umfang des Lehr
Mses ruckstchtlich der Aufnahmsprüfung' der Aspi-
ranten beim directen Eintrite in die il<1 l , 11 und
n i genannten Anstalten sind, unter der Boraus-
letzung der Kenntnis der deutschen Sprache, dieselben,
w'e sie m den als Bedingung zur Aufnahme nothi<
dem U n t ^ " 7 ^"schulen festgesetzt sind, nur mit
n e u s t a d H zur Aufnahme in die wicncr-
der franz'M^ ^"oe lme noch einige Kenntnisse
theuiatik die ^ « 3 ^ « ^ " " " " ^ t «nd in der Ma-
Grades und de P r " c5" Gleichungen des zweiten
metric und S te reV°V , . ^ " " ' bs tde rP lan i -
ten Gymnasialklass " ^ " Z . ^e der in der sechs-
gonometrie gefordert H^schriebenen ebenen Tr i -

akade3>vi5H

a) Deutsche S p r a c h e . Icnc Fertigkeit im münd-
liche» Gcdalilcnuuslaufche, um dcn deutschen Kehr-
vortragen in der Akademie mit VcrständmS fvlgcn
zn liinnen, fe,ncl mutz dn Aspirant in schristtichcr

' Darstellung bcschrciliender und erzählender Aufsätze
einige Oeloandlhcit entwickeln;

b) F r a n z o f i s c h e S p r a c h e : Einige Kenntnis ist
wünschenswctth;

c) M a t h e m a t i k : iinthmelil und Algrbru, emschli<.ß.
lich der Auflösung der Glcichungrn zweiten GradcS
mit einer und zwei Unbelannlcn, der arithmttischen
(höheren Rangc») und geometrischen Reihen, dann
der Combinllllonslchrc, Planimetrie, Stereomcllie,
cbcncn und sphänschcn Trigonometrie;

< Y D a r st e i l e n d e G e o m e t r i e : Über die Gerade
und Elicne einschließlich der Elicncn.Schnitte mit
Prismcn und Pyraunden, duni: dci Durchdringungen
dieser Körper.

0) P h y s i l : Allgemeine und ueionoe^e Eigenschaften
der Körper, Mechanik. Wcllenlthrc, Akustik, Optik,
Wärme, Magnetismus und Elcllrlcität mil elemcn-
tar-malhemalifcher Begründung »ach einem der Lehr-
bücher der Physik sür Ober-Gumnasien oder Ober-
Realschulen.

1) C h e m i e : Gesetze der chemischen Pelbindungtu,
Atome, Molecule, Wcrlhigkcil der Atome und Molcculc.
Acquivalenz, Grundzüge der chemischen Thcor«e ülicr
die Constllution del, «örper, Bedeutung dcr chcmi.
schcn Symbole und Formeln. Vottommcn, Darslcl.
lung, löigcnschaflen und Anwendung dcr sür das plul<
tische ttcben wichtigen Elemente und Belbindungen
dcr anorganischen und organischen Ehmne.

3) G e o g r a p h i e : Gründliche Kenntnis dcr physila.
tische» und politischen Gcographic von Emopa, danu
übclsichllicht. DarsttUu,!^ dcr Arographlc, Hydrogra»
phic und politlschen E'nlhcilung dcr übrigen Well.
theile.

!») Geschichte: Altcrlhum. Mitlclallcr und neucte
Zcit, cil.schllchlich des Jahres 1«4i).

Jene Aspiranten, welche der deutschen Sprache
vollkommen mächtig sind und sich ein gutes Ma-
turitätszeugnis an einer Obcrrealschule erworben
haben, sind von der Ausnahmsprüfung befreit.

<- « Z " ' . . " " a " " " " c " müssen die Aspiranten für
dre Mllttarerziehung physische Tauglichkeit w
sitzen, weshalb sie beim Einrücken in die betref-
fende Anstalt durch den dortigen Chefarzt einer
ärztlichen Untersuchung unterzogen werden.

Physisch Untaugliche und auch jene, welche
die Aufnahmsprüfung nicht gut bestehen, werden
^ nicht aufgenommen.

Den Gesuchen um die Aufnahme eines Aspi-
ranten in die Militärerziehung, worin rücksichtlich der
technischen Militärakademie auch anzugeben kommt,
ob die Eintheilung in die Artillerie- oder Genie
Abtheilung angestrebt wird, sind folgende Dom-
mcntc beizuschließen:

1. der Tauf- oder GcburtSfchcin,
2. da« Impfzcugnis,
3. das von einem graduierten Militärärzte aus-

gestellte Gesundheitszeugnis,
4. die vom Militär.Platzcommanoo oder Ergün-

zungSbezirls - Commando ausgeferligte Maßlistc und
5. das SchnlzcugniS dcr lctztcn Scmcslralprüfung.

Allfällige Bcwcrbungsgefuchc, belegt mit den
vorgenannten Documcnten, sind bis längstens

20. Juli l. I.

beim krainischen kandesausschusse zu überreichen.
?aibach, am 2. Ju l i 1873.

Von der k. k. Landesregierung siir A l a i n .

(311—1) Nr. 11451.

Zur Besetzung von 6 im Bereiche des Bau-
dicnstcs für Tirol und Vorarlberg erledigten
Straßcnmcisterstellen mit dein Iahresgehaltc von
35)0 st. mit 25"/o Activitätszulagc und mit dem
Anciennctäts Borrückungsrechtc in die höheren
Gehaltsstufen von 400'st . und 450 st. sammt
entsprechendem Rcisepauschalc von 25 st. bis 35 st.
pr. Meile und Jahr, wird hiemit der Concurs
ausgeschrieben.

Bewerber um diese Stellen haben ihre mit
dem Nachweise fertigen Schreibens, Rechnens und
zum Bauwerksbetriebe genügenden Zeichnens sowie
des gelernten Maurer-, Steinmetz- oder Zimmer-
mannshandwerks belegte Gesuche, wobei die Kennt-
nis beider Landessprachen (deutsch und italienisch)
bevorzugt, worunter jedoch zwei vollkommen der
italienischen Sprache in Wort und Schrift mächtig
sein müssen, bis

1 5 . Augus t l . I .
bei der Statthalter« für Tirol und Vorarlberg
einzureichen.

Innsbruck, am 24. Jun i 1873.
K. k. S ta t tha l te rn siir T i r o l nnd Vorarlberg.

(310—1) " N r . 471 .

Staatsprüfung.
Die nächste Staatsprüfung aus der

Staatsrcchnungs-Wijsenschaft
wird am 25. Ju l i «57» abgehalten werden.

Diejenigen, welche sich dieser Prüfung unter-
ziehen wollen, haben ihre nach tztz 4, 5 und 8 des
Gesetzes vom 17. November 1852 (Reichsgesetz-
blatt Nr. 1 vom Jahre 1853) verfaßten, voll-
ständig instruierten Gesuche

bis l ängs tens 2 5. J u l i 1 8 7 3
an dcn unterzeichneten Präses einzusenden und darin
insbesondere documcntiert nachzuweisen, ob sie die
Borlcsungcn über die Berrechnungskunde frequentiert,
oder wenn sic dieser Gelegenheit entbehrten, durch
wclchc Hilfsmittel sic sich als Autodidakten die
erforderlichen Kenntnisse angeeignet haben.

Nicht gehörig belegte Gesuche werden abschlä-
gig beschiedcn werden.

Graz, am 5. J u l i 1873.
Präses der S t a l l l « p r l i s u u 8« -Lommiss ion <ül dit

V r r l e c h n u n g e l l l n d e . -
Josef «falasanz Lichtnegel m p,

l. l. Statthaltereirath.

( 3 l 2 — 1 ) Nr. 914.

Bei dem k. k. Bezirksgerichte in Feldkirchen
ist eine Kanzlistenstellc mit den systemmäßigen Bezü-
gen in Erledigung gekommen.

Die Bewerber um diese Stelle und im Falle
der Uebersetzung eines Bezirksgerichtskanzlisten Kä'rn-
tens um die dadurch erledigt werdende gleiche Stelle
haben ihre Gesuche im vorgeschriebenen Wege

b i s 0. Augus t 1 8 7 3
diesem Präsidium zukommen zu lassen.

Klagenfurt, am 6. J u l i 1873.
Vom Pra^d ium des k. k. Landesgerichtes.

(309—1) Nr. 1075.

Die nach dem Gefetze vom 15. Apri l 1873,
R. G. B. Nr. 47, in der IX . , bezüglich in der
X . Nangklasse der Staatsbeamten stehenden Dien
stesstellen eines Kassiers, bezüglich eines Kassecon-
trolors bei der gefertigten Bergdirettion sind zu
besetzen.

Die Erfordernisse für diese Dienstposten sind:
montan-technische Kenntnisse, Kenntnisse und Er-
fahrungen im Kasse-, Rechnungs. und Producten-
verschleißwesen, Uebung im Conceptfache, die Kennt'
nis der slovenischen oder einer andern slavischen
Sprache und der Erlag einer Caution im Ge^
Haltsbetrage.

Die mit der Nachweisung über diese Erfor
dcrnissc, über Alter, Stand und bisherige Dienst'
leistung versehenen Competenzgesuche sind

b i n n e n v i e r Wochen
bei der gefertigten Direction einzureichen.

Id r ia , am 7. J u l i 1873.
K . k. Dergdirectiou.



i;yo
(30 l) 490N.

Kundmachung
Dienstposten für ausgediente Unteroffiziere

I m Verwaltungsbereiche des Königreiches
Böhmen find mehrere Straßenmeister- und Strom-
aufseherstellen zu besetzen.

M i t diesen Posten ist die Pensionsberechti-
gung, ein Iahresgehalt von 350 st., das Vor-
rückungsrecht in 400 st. und 450 st., eine 25-
perz. Activitätszulage, dann ein angemessenes Be-
gehungspauschale sür die zugewiesene Fluß- oder
Straßenstrecke verbunden.

Jene ausgedienten Unter ossiziere der Artillerie,
der Genietruppe und des Pionniercorps, besonders
ausgelernte Maurer- und Zimmerleute dieser Truppe,
welche einen der genannten Posten zu erlangen
wünschen und im Besitze eines von der hohen
Militärbehörde ausgestellten BefähigungscertisicateS
sind, haben ihre eigenhändig geschriebenen, mit
diesem Certificate belegten Gesuche

b i s Ende J u l i 1 8 7 3

bei der k. k. Statthaltern zu Prag einzubringen
und durch ämtliche Qualificationstabellen oder Ur-
kunden ihr Alter, ihre körperliche Beschaffenheit,
ihr bisheriges Wohlverhalten, die Kenntnis der
beiden Landessprachen, die Fertigkeit im Lesen,
Schreiben und Rechnen, die Kenntnis des Zeich-
nens und ihre allfälligen sonstigen Kenntnisse in
Bau- und Erdarbeiten, dann die Bewerber um
Stromaufseherstellen die praktische Kenntnis in der
Schiffahrt nachzuweisen und ihre Adresse genau
anzugeben.

Prag, am 19. Juni 1873.

K. k. Statchalterei für Puhmen.

^308—1) Nr. 8675.

Kundmachung.
Das k. k. Post-Cursdureau im hohen Handels

Ministerium in Wien hat eine neue Ausgabe des
ämtlichen Post Cursbuches veranlaßt.

Der Ankaufspreis dieses nützlichen Buches,
welches die Eisenbahn-, Post- und Dampfschiffahrts-
Verbindunam enthält und mit zwei geographischen
Karten versehen ist, wurde auf 1 st. festgesetzt.

Die Bestellung dieses Buches wolle entweder
vei der k. k. Poftdirection in Trieft oder aber bei
jedem andern k. k. Postamts im Küstenlande und
Krain aemacht werden.

Trieft, am 1. Ju l i 1873.
Von der k. k. Postdirection.

(295—3) Nr. 1751.

Kundmachung.
Vom k. k. Landes- als Nerggerichte wird hie-

mit bekannt gegeben, daß nachstehende, nach dem
allgemeinen Berggesetze nicht mehr in das Berg-
buch gehörige Bergbuchseinlagen, welche über das
Schmelz- und Hammerwerk Oberkropp, bestehend
aus einem Stuckofen, einem Wallaschhammer mit
den 48 Schmelz und Hammertagen und sonstigen
Entitäten-stebenbestandtheilen, welche im Bergbuch
wwo V auf den Folien 5, 15, 25, 35, 45,
55, 65, 75, 87, 97, 107, 117, 127, 137.
147, 157, 167, 177, 187, 197, 207, 217,
227, 239, 249, 259, 269, 279, 289, 299,
309, 319, 329, 339, 349, 359, 369, 379,
389, 399, 409, 419, 429, 439, 449, 459,
469, 479, 489, 497, 505, 513, 521, 529,
545, 553, H61, 569, 577, 585, 593, 601,
609, 619, 627, 635, 645, 653, 661, 669,
677, 685, 693, 701, 709, 717, 725, 733,
741, 749, 757, 765, 773 und 781 geführt
werden und sämmtlich an verschiedene Eigenthü-
mer vergewährt sind, mit dem 14. J u l i l. I .
in dem landesgerichtlichen Bergbuche abgeschlossen
und an das k. k. Bezirksgericht Radmannsdorf
abgetreten werden, welchem Gerichte vom 15 ten
J u l i l . I . angefangen die weitere Buchführung
über die oberwähnten Entitäten zustehen wird.

Laibach, am 24. Juni 1873.

(297—3) Nr. 989.

Kundmachung.
Seine Excellenz der Herr Minister für Kultus ^

und Unterricht hat mit Erlaß vom 21 . Juni
d. I . , Z. 7713, zu gestatten befunden, daß die
Wirksamkeit der hohen Ministerialverfügung vom
15. Juni 1872, Z. 6797, wornach im Schul-
jahre 1872/3 Abiturienten von Mittelschulen ohne
die vorgeschriebene Aufnahmsprüfung in den dritten
Jahrgang der k. k. Lehrerbildungsanstalt in Laibach
eintreten konnten und jeden: derselben bei nachge-
wiesener Dürftigkeit ein halbes Staatsstipendium
von 100 st. gegen Ausstellung eines Reverses im
Sinne des tz 60 der Ministerialverordnung vom
12. Iu l i1869, R.G.B.Nr. 131,verliehen wurde,
auch auf das Schuljahr 1873/4 ausgedehnt werde.

Diese außerordentliche Begünstigung wird hie-
mit zur allgemeinen Kenntnis gebracht.

Laibach, am 27. Juni 1873.

K. k. Landesfchulrath sür Krain.

(294-3)^ Nr. 45.

Kundmachung.
Infolge hohen Ackerbauministerialerlasses vom

23. d. M. , Zahl 1205, wird von Seite der
gefertigten Direction hiemit bekannt gegeben, daß
für die Hieher unterstehenden Forste und Domänen
vom 1. Ju l i 1873 ab nachstehende Perceptions-
organe in Function treten, und zwar:

>. I m Küstenlande.
ll. Für die Wirthschafts bezirke Ternova, Karniza,

Doll, Lokva und Görz das k. k. R e n t a m t
G ö r z ;

d. für den Wirthschaftsbezirk Montona das k. k.
S t e u e r a m t i n M o n t o n a ;

o. für den Wirthschaftsbezirk Klana mit Veglia
die k. k. F o r s t v e r w a l t u n g i n K l a n a ;

ä. für den Wirthschastsbezirk Leme das k. k.
S t e u e r a m t Parenze.

2 I n Krain.
a. Für den Wirthschaftsbezirk Landstraß das k. k.

R e n t a m t i n Landst raß;
!). sür die beiden Wirthschaftsbezirke Idr ia mit

Adelsberg das k. k. R e n t a m t I d r i a .
3. I n Dalmatien.

k. Für den Wirthschastsbezirk Paklenizza mit
. der Insel Arbe das k. k. Z o l l a m t A r b e ;

d. sür den Wirthschaftsbezirk Meleda mit der Insel
Curzola das k. k. Zollamt B a b i n o Pol je.

Dies wird mit dem Beisatze zur allgemeinen
Kenntnis gebracht, daß die bisherigen Perceptions-
organe die Geldeinhebung und Auszahlung mit
30. Juni einstellen und die neuerrichteten Rent-
ämter sowie die mit der Perception betrauten
Steuer- und Zollämter, dann die auch als Kasse
fungierende Forstverwaltung in Klana am 1. Ju l i
1873 mit der Amtierung beginnen werden.

Görz, am 30. Juni 1873.

O. k. <Forfi- und Pomänen-Direction für
das Küstenland, Kra in und Dalmatien.

Der l. l. Oberforslmeisler:
2l. Thieriot.

^30 2 ^ 2 ) ^ " Nr . ' l0497

Lieferungs-Ausschreiben.
Bei der t. k. Bergdirection Idr ia in Krain

werden
R 8 O « M o t z e n W e i z e n ,
V V O O „ K o r n und

mittelst Offerten unter nachfolgenden Bedingungen
angekauft:

1. Das Getreide muß durchaus rein, trocken
und unverdorben sein, und der Metzen Weizen
muß wenigstens 84 Pfund und das Korn 75 Pfund
wiegm.

2. Das Getreide wird von dem k. k. Wirth-
schaftsamte zu Idr ia im Magazine in den cimcn-
tierten Gefäßen abgemessen und übernommen und

jenes, welches den Qualitäts-Anforderungen nicht
entspricht, zurückgewiesen.

Der Lieferant ist verbunden, für jede zurück-
gestoßene Partie anderes, gehörig qualificiertes Ge-
treide der gleichnamigen Gattung um den contract-
mäßigen Preis längstens im nächsten Monate zu
liefern.

Es stcht dem Lieferanten frei, entweder selbst
oder durch emen Bevollmächtigten bei der Ueber-
nahme zu intervenieren.

I n Ermanglung dcr Gegenwart des Lieferanten
oder Bevollmächtigten muß jedoch der Befund des
k. k. Wirthschaftsamtes als richtig und unwider-
sprechlich anerkannt werden, ohne daß der Liefe-
rant dagegen Einwendung machen könnte.

3. Hat der Lieferant das zu liefernde Getreide
looo Idr ia zu stellen, und es wird auf Verlan-
gen desselben der Werksfrächter von Seite des
Amtes verhalten, di: Verfrachtung von Loitsch nach
Idr ia um den festgesetzten Preis von 24 Neu-
kreuzer pr. Sack oder 2 Metzen zu leisten.

4. Die Bezahlung geschieht nach Uebernahme
des Getreides entweder bei der k. k. Bergdirections-
kasse zu Idr ia oder bei der k. k. Landeshauptkasse
zu Laibach gegen klassenmäßig gestempelte Quittung,
wenn der Ersteher kein Gewcrbsmann oder Han-
delstreibender ist, im letzteren Falle aber gegen
eine mit einer 5 kr. Stempelmarke versehene sal-
dierte Rechnung.

5. Die mit einem 50 - Neukreuzer - Stempel
versehenen Offerte haben längstens

bis 3 R . J u l i 5 8 5 »
bei der k. k. Bergdircction zu Idria einzutreffen.

6. I n dem Offerte ist zu bemerken, welche
Gattung und Quantität Getreide der Lieferant zu
liefern willens ist, und der Preis loco Idr ia zu
stellen. Sollte ein Offert auf mehrere Körner-
gattungen lauten, so steht es der Bergdirection frei,
den Anbot für mehrere oder auch nur für eine
Gattung anzunehmen oder nicht.

7. Zur Sicherstellung für die genaue Zuhal-.
wng der sämmtlichen Vertrags - Verbindlichkeiten
ist dem Offerte ein 10perc. Vadium entweder bar^
oder in annehmbaren Staatspapicrcn zu dem TaaM '
curse oder die Quittung über dessen Deponierung
bei irgend einer montanistischen Kasse oder der k. k.
Landeshauptkasse zu Laibach anzuschließen, widri
gens auf das Offert keine Rücksicht genommen wer-
den könnte.

Sollte Contrahent die Vertragsvcrdindlichkei-
ten nicht zuhalten, fo ist dem Aerar das Recht ein
geräumt, sich für einen dadurch zugehenden Schaden
sowohl an dem Badium als an dessen gesammtem
Vermögen zu regressieren.

8. Denjenigen Offerentcn, welche keine Ge
trcide-Lieferung erstehen, wird das erlegte Vadium
allsobald zurückgestellt, der Ersteher aber von dcr
Annahme seines Offertes verständiget werden, wo
dann er die eine Hälfte des Getreides b i s G n d e
A u g u s t R 5 l 7 3 , die zweite Hälfte b i s M i t t e
S e p t e m b e r D U ? H zu tiefem hat.

9. Auf Verlangen werden die für die Lieferung
erforderlichen Getreidesäcke von der k. k. Berg-
direction gegen jedesmalige ordnungsmäßige Rück
stellung unentgeltlich, jedoch ohne Vergütung dcr
Frachtspesen, zugesendet.

Der Lieferant bleibt für einen allfälligcn Ver
lust an Säcken während der Lieferung haftend.

10. Wird sich vorbehalten, gegen den Herrn
Lieferanten alle jene Maßregeln zu ergreifen, durch
welche die Pünktliche Erfüllung der Contractsde
dingniffe erwirkt werden kann, wogegen aber auch
demselben der Rechtsweg für alle Ansprüche offen
bleibt, die derselbe aus den Contracts Vedingun
gen machen zu können glaubt. Jedoch wird aus
drücklich bedungen, daß die aus dem Vertrage etwa
entspringenden Nechtsstreitigkeiten, das Aerar möge
als Kläger oder Geklagter eintreten, so wie auch
dic hierauf Bezug habenden Sicherstellungs und
Executionsschritte bei demjenigen im Sitze des Fis-
calamteö befindlichen Gerichte durchzuführen sind,
welchem der Fiscus als Geklagter untersteht.

Von der k. f. Vergdirectiou Idr ia ,
am 4. Juli 1873.


